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Planung von Wohn- und Betreuungsangeboten für 

ältere und behinderte bzw. pflegebedürftige Men-

schen 
 
Das Alten- und Pflegesetz Nordrhein-Westfalen - APG NRW - vom 02.10.2014 
(GV. NRW - Ausgabe 2014 Nr. 29 vom 15.10.2014 1-) regelt die Entwicklung und 

Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und be-
schreibt Grundsätze zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von 

Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinde-
rungen und ihre Angehörigen. 
Dabei ist das Ziel die Sicherstellung einer leistungsfähigen und nachhaltigen 

Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen so-
wie deren Angehörige durch die Förderung der Entstehung, Entwicklung und 

Qualität von Dienstleistungen, Beratungsangeboten, Pflegeeinrichtungen und al-
ternativen Wohnformen. Sämtliche Maßnahmen nach diesem Gesetz sind darauf 
auszurichten, das Selbstbestimmungsrecht von älteren Menschen und pflegebe-

dürftigen Menschen in jeder Lebensphase zu sichern (§ 1 APG NRW). 
Ausgangspunkt für Planungen und die Gestaltung der Angebote sind die Bedarfe 

älterer Menschen, pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger. Die Ange-
bote sollen orts- beziehungsweise stadtteilbezogen vorgehalten und weiterentwi-
ckelt werden und den älteren oder pflegebedürftigen Menschen weitestgehend 

ermöglichen, an dem Ort ihrer Wahl wohnen zu können; die besonderen Bedarfe 
des ländlichen Raums sind zu berücksichtigen (§ 2 APG NRW). 

Die Kreise und kreisfreien Städte sind nach dem APG NRW verpflichtet, eine den 
örtlichen Bedarfen entsprechende pflegerische Angebotsstruktur sicherzustellen, 

und beziehen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein (§ 4 APG NRW). 
Dabei ist der quartiersnahen Versorgung höchste Priorität zugedacht (§ 5 APG 
NRW). 

Die Planung der Kreise und kreisfreien Städte hat übergreifende Aspekte der 
Teilhabe einer altengerechten Quartiersentwicklung zur Sicherung eines würde-

vollen, inklusiven und selbstbestimmten Lebens, bürgerschaftliches Engagement 
und das Gesundheitswesen einzubeziehen. Die örtlichen Planungsergebnisse so-
wie die Umsetzung von Maßnahmen sind durch Beschluss der Vertretungskörper-

schaft festzustellen, beginnend mit dem Stichtag 31.12.2015. Dieser Beschluss-
fassung muss zwingend eine Beratung in der Kommunalen Konferenz Alter und 

Pflege voraus gehen (§ 7 APG NRW). 
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Pro Pflege – Selbsthilfenetzwerk erklärt aus gegebenem Anlass: 
 
Die den Kreisen und kreisfreien Städten obliegenden Planungsaufgaben nach 

dem APG NRW sind danach auszurichten, dass den älteren und pflegebedürftigen 
Menschen möglichst wohnortnahe Angebote zur pflegerischen und sonstigen Ver-

sorgung zur Verfügung stehen sollten. Dabei müssen Auswahlmöglichkeiten be-
stehen. 
 

Wenn es auch richtig erscheint, bei den hier in Rede stehenden Planungen be-
reits vorhandene Angebote zu berücksichtigen, darf und kann das nicht dazu füh-

ren, diesbezügliche Planzahlen als wichtigstes oder gar als alleiniges Entschei-
dungskriterium heranzuziehen. Würde man diesem Grundsatz folgen, wären die 
Auswahlmöglichkeiten der älteren und pflegebedürftigen Menschen unverhält-

nismäßig eingeschränkt und eine selbstbestimmte Entscheidung über die ge-
wünschte bzw. erforderliche (stationäre) Versorgung ausgeschlossen. Im Übrigen 

wären die Kriterien der marktwirtschaftlichen Ordnung komplett ausgehebelt. 
 
Daher müssen zum Beispiel neben den Bettenzahlen der bereits am Markt be-

findlichen stationären Pflegeeinrichtungen auch andere Erwägungen eine Rolle 
spielen. Die auf der Grundlage von Qualitätsprüfungen des MDK vorgestellten 

Berichte und Pflegenoten sollen gerade ausdrücklich dazu animieren, unter den 
vorhandenen Angeboten auswählen zu können. Die Pflegenoten sollen – gesetz-
geberisch gewollt - bei der Heimauswahl eine maßgebliche Rolle spielen. Eine 

Regelung dergestalt, dass die Wahlfreiheit durch Verweis auf freie Betten bei ei-
nem Träger mit weniger guten Noten eingeschränkt wäre, ist unter keinen Um-

ständen hinnehmbar.2 
 
Bei der Heimauswahl sind unter Umständen auch weitergehende Überlegungen 

von Bedeutung:3 
Werden ein gutes medizinisches Netzwerk und eine bestmögliche Arzneimittel-

versorgung garantiert? Gibt es ausreichend absenkbare Betten (u.U. zur Vermei-
dung von Fixierungen)? Was bietet die Einrichtung zu den folgenden Dienstleis-

tungsbereichen? … Schmerzmanagement, Dekubitusprophylaxe einschließlich 
Wundversorgung, Inkontinenzversorgung, Ernährungs- und Flüssigkeitsversor-
gung … Steht insoweit entsprechend geschultes Personal zur Verfügung? 

Können durch andere geeignete Maßnahmen freiheitsentziehende Maßnahmen 
(Fixierung, Psychopharmaka) ausgeschlossen werden (absenkbare Betten - siehe 

oben)? Gibt es eine funktionierende Palliativpflege mit entsprechend qualifizier-
tem Personal oder ggf. gute Zusammenarbeit mit einem ambulanten 
Hospizdienst? Gibt es die Möglichkeit, eine Patientenverfügung durch eine haus-

ärztliche Notfallanordnung zu ergänzen (zur Vermeidung von unnötigen Kran-
kenhausaufenthalten – siehe dazu das Projekt „beizeiten – begleiten“)? Erschei-

nen die Führungskräfte besonders geeignet und sind sie in der Lage, ihre Mitar-
beiterInnen trotz schlechter Pflege-Rahmenbedingungen zu motivieren und 
Ehrenamtler für ergänzende Hilfen einzuwerben? Wird die Einrichtung offen ge-

führt und ist sie ggf. Teil eines altengerechten Quartiers? … 
 

                                                           
2 Hier soll unberücksichtigt bleiben, dass der bestehende Pflege-TÜV seit Jahren in der 

Kritik steht und durch eine bessere Regelung abgelöst gehört. 
3 Siehe hierzu auch den 4. Pflege-Qualitätsbericht des MDS, vorgelegt am 14.01.2015 
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Die Träger sind nach all dem aufgefordert, bestmögliche Dienstleistungen anzu-

bieten und zu gestalten. Dazu gehört auch, vorhandene Zweibettzimmer in Ein-
bettangebote umzuwandeln. „Normale“ Pflegebetten können ggf. auch in Kurz-

zeitpflegeplätze umgewandelt werden. Auch andere ergänzende Angebotsverän-
derungen sind vorstellbar: Tages- oder Nachtpflegeplätze. … 
 

Die Entscheidungen der Kreise und kreisfreien Städte für oder gegen eine weitere 
stationäre Pflegeeinrichtung müssen nach Auffassung von Pro Pflege – Selbsthil-

fenetzwerk immer nach den maßgeblichen örtlichen Gesichtspunkten getroffen 
werden. Daher ist es auch mit dem APG NRW unvereinbar, allein auf Planzahlen 
abzustellen. Auch die Regelungen des SGB XI, die auf eine pflegwissenschaftlich 

gründende Pflege abstellen (vgl. z.B. § 11 SGB XI) wären eingeschränkt. 
 

Es macht daher zum Beispiel wenig Sinn, pflegebedürftige Menschen bzw. ihre 
Angehörigen einfach auf wohnortfern vorhandene Einrichtungen mit freien Betten 
verweisen zu wollen. Zu bedenken ist nämlich u.a., dass bei einer Unterbringung 

in einer stationären Pflegeeinrichtung immer der möglichst unkomplizierte Kon-
takt zu Familie, Nachbarschaft oder Freunden ermöglicht werden sollte. Dies sind 

ja auch Erwägungen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Gestaltung 
von altengerechten Wohnquartieren wichtig sind. 

 
Die Kreise und kreisfreien Städte dürften unter Berücksichtigung des ausreichend 
vorliegenden Datenmaterials in der Lage sein, die gebotenen Entscheidungen mit 

eigenen Dienstkräften vorzubereiten. Soweit aber die Einschätzung einer exter-
nen Institution für erforderlich erachtet wird, müsste durch einen entsprechend 

formulierten Gutachterauftrag sichergestellt werden, dass neben dem Datenma-
terial (Zahl der Einrichtungen, Bettenzahlen) auch andere wichtige Faktoren an-
gemessen gewichtet werden. Pro Pflege – Selbsthilfenetzwerk steht insoweit 

auch für eine Mitbeurteilung zur Verfügung. 
 

 

Werner Schell 

Vorstand von Pro Pflege – Selbsthilfenetzwerk) 

 
+++ 

Pro Pflege - Selbsthilfenetzwerk 
führt regelmäßig Pflegetreffs mit bundesweiter Ausrichtung durch. 

ist Kooperationspartner der „Aktion Saubere Hände.“ 
ist Initiator bzw. Mitbegründer des Quartierkonzeptes Neuss-Erfttal. 

ist Unterstützer von "Bündnis für GUTE PFLEGE". 
ist Unterstützer der "Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen". 

tritt für wirksame Patientenrechte und deren Durchsetzung ein. 
unterstützt im Rahmen der Selbsthilfe auch Patienten mit Schlaganfall einschließlich deren Angehörige. 

ist Mitgründer und Mitglied bei "Runder Tisch Demenz" (Neuss). 

 


